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Suum cuique,

Unterbett vielen Bitten , Gesuchen , Rekla¬
mationen und Klagen , mit welchen die Hohe
Bundesversammlung leider behelligt wird,
findet sich auch eine Denkschrift der Frank¬
furter Juden , die bürgerl . Rechte und Ver-
fasiungsverhältniffe derselben betreffend , *)
worin sie von wohlerworbenen , aufkandes-
gesetzen , Verordnungen und Verträgen des
vormaligen Souveräns beruhenden Bürger¬
rechten sprechen , deren rechtliche Vollgültig¬
keit unbestreitbar sey, und welche vom Hohen

* ) Dieser Denkschrift ging eine andere Schrift
voraus : „ Actenmaßige ( ? ) Darstellung deS
Bürgerrechts der Israeliten ( ? ! ) zu Frankfurt
a . M . Gedruckt bei W . Heidenheim in Rödel¬
heim 1816 . " die ohne Zweifel von demselben
Verfasser herrührt , und sich durch eine ganz be¬
sondere dummdreuste Arroganz auszeichnet.
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Congreßzu Wien und den allerhöchsten Mi¬
nisterien durch mehrere , den Charakter au¬

thentischer Auslegungen tragende Erlasse als

verbindlich anerkannt worden — worin sie
sogar die freie Stadt Frankfurt geradezu ei¬
ner Verletzung , ununterbrochener Eingriffe
und Besitzstörungen dieser wohlerworbenen
Rechte beschuldigen , und von der Hohen
Bundesversammlung die sofortige Erledi¬
gung dieser Beschwerden , und die bestäti¬
gende Aufnahme ihres vollkommnen Bür¬

gerrechts in die Frankfurter Constitution,
verlangen.

So tüchtig und kräftig cs ist, aufwohler¬
worbenen Rechten zu beharren , und sie gegen
jedermann zu vertheidigen , der sie uns un¬

befugter Weife entziehen will , fey es auch
König oder Kaiser , so niedrig und verächt¬
lich ist es aufder andern Seite , den Namen
wohlerworbener Rechte nur als Deckmantel
unbegrenzter Anmaßlichkeit zu gebrauchen,
und , sich auf rabulistifche Kniffe stützend,
ertrotzen zu wollen , was man auf geradem
Wege nie erlangen kann.

Daß dieser Vorwurf in ganzem Umfan-



Ige die Juden treffe , wird jeder leichtlich be¬
greifen , der obige Denkschrift auch nur flüch¬
tig ließt , und er wird sie mit der traurigen
Ueberzeugung von sich werfen , daß auch die¬
ses Product wieder xiNen neuen Beweist des
Satzes enthalte „ dem Juden fey jedes Mit¬
tel , das zum Zwecke führt , recht"

Würde nachstehende kurze Entwickelung
etwas dazu beitragen , den Lügendunst und
trügerischen Nebel , so die Juden der strah¬
lenden Wahrheit umgehängt , zu vertreiben,
und die VerhältniHe in ihrer wahren Lage,
Beziehung und rechtlichen  Bedeutsam¬
keit darzustellen , so wäre ihr Zweck erreicht.

vtach einem allgemein anerkannten Rechtsgrund-
. satze muß stetS und vor allem , wenn von positiv-

rechtlichen Befugnissen gesprochen werden will , ein
Gesetz existiren , welches dieselben bedingt.

Das einzige Gesetz, welches der Maasstab aller,
in Hinsicht auf die Verfassungsverhättnisse der freie»
Stadt Frankfurt möglichen , Rechte und Verbind¬
lichkeiten ist , und deren Grundnorm ausschließlich
bedingt und nur bedingen kann , ist der Art . 46 . der
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Wiener Congreßakte . Dieses Gesetz verbindet die

! , , Gesammtmasse aller  Einwohner , mithin sowohl

Christen als Juden ; und wenn die Letzter » von Bür¬

gerrechten sprechen wollen , so könnten diese natür»

j ' lich nur aus diesem Gesetze deducirt werden . Das-
! selbe spricht aber wörtlich so:

„La ville de Francfort avec son Territojre,
„tcl (ju ’il se trouvoit en i8o3 , est declarce
„libre , et fera partie de la ligue germani-
„que . — Ses institutions scront base es
„sur le principe d une parfaite egali-
„te de droits ent re le differens
„c ult es de la religion chretien-
„n e — Cette egalite de droits s’etendra
„a tous les droits civils et politi-
„ques  et sera observee dans tous les
, ,r a p ports du gou vernement et
„de l’admin istration .“

Hiernach ist den Bekenner « der verschiedenen

christlichen  Confessioncn völlige Rechtsgleichheit
in Ansehung aller Civil - und politischen Verhält¬

nisse gegeben , diese  Gleichheit ist sogar als B a si s

der ganzen Staatsorganisation aufgestellt — ver¬

geblich sucht man jedoch hier nach Rechten , oder gar
nach gleichen Rechten der Juden  mit den

Bekenner » der verschiedenen christlichen Confessio-
»en . Deutungen , Interpretationen , Limitatio¬

nen , Ampliationen rc. läßt dieses Gesetz durchaus



nicht zu ; denn dagegen sprechen alle bekannten

Rechtsgrundsätze , und selbst die Natur der Sache.

Wäre es die Absicht des Hohe » ConqresseS gewesen,

allen  Einwohnern Frankfurts , sowohl den Be-

kennern der verschiedenen christlichen Confessionen,

als auch den Juden , gleiche Rechte zu geben , war¬

um wurden alsdann nicht alle  Einwohner von

Frankfurt überhaupt genannt , warum gerade nur

die christlichen  Einwohner hervorgehoben , in ei¬

nem Gesetze , das die Fundamentalbestimmungen

der Verfassung enthält ? Oder verstand sich etwa

diese Rechtsgleichheit aller Einwohner , und folglich

auch der Juden schon von selbsten,  so daß die

Letzter « gar incht besonders hervorgehoben zu wer¬

den brauchten ? — Dann hätte der Gesetzgeber of¬

fenbar etwaS UnnothigeS , Zweckloses gesagt , in¬

dem er den verschiedenen christlichen  Confesstons-

verwandten diese sich von selbsten verstehen sollende

Rechtsgleichheit noch besonders zutheilte . Solche

Präsumtionen aber gegen den Gesetzgeber aufzustel¬

len , streitet wider bekannte allgemeine Rechtsgrund¬

sätze , und noch überdies wider die besondere Ach¬

tung und Ehrfurcht , welche allen Beschlüssen deS

Hohen Congpesses gebührt . Oder endlich , ist jener

Ausdruck einer Rechtsgleichheit der verschiedenen

christlichen  Confessivnsvcrwandten bloß deßwe-

gen vielleicht hinzugefügt , um den etwaigen Dis¬

kussionen über die Theilnahme der früher beschränk¬

ten Katholiken a » den bürgerlichen und politischen

SSESSnSI
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Rechten zu begegnen ? *) — Dann müßte man auch
hier wieder gegen alle Rechtsregeln nizr Kurzsich¬
tigkeit und Unklugheit in der Fassung dieses Gesez-
zes finden . Denn Discussionen über die Theilnahme
an bürgerlichen und politischen Reckten fanden nicht
nur bei den Katholiken , sondern auch , und in noch
viel stärkerem Grade , bei den Juden statt , und
man beschrankte Anfangs unverhaltnifimäfiig mehr
die Rechte der Juden , als die der Katholiken . Letzte¬
res erhellt deutlich aus dem § . 4 . des im Jahre astich
bei Eichenberg erschienenen Constitutionsentwurfs,
in Vergleichung mit den übrigen die Katholiken
betreffenden § §. ; ersteres aus den von den Juden
überall , sowohl bei dein Hohen Congresse , als bei den
einzelnen Ministern und Gewalthabern überreichten
Bitt - und Klagschriften . Wollte also der Art . 46.
Discussionen über bestrittene , oder beschränkt wer¬
den wollende Rechte abschneiden , so wäre es höchst
unklug gewesen , nur einige zu berühren , die andern
aber , und zwar " die am meisten bestrittenen Rechte
gänzlich mit Stillschweigen zu übergehen . —

Will man daher dem Art . 46 . nicht überall und
in jeder Hinsicht offenbare Unkluqheit , Zwecklosig¬
keit und Kurzsichtigkeit porwerfen , so muß man ihn

*)  Diese Ursache ist bekanntlich in den beiden Mi,
nisterialschreiben st . st, Paris 8 . und i 3 . Novbr.
i 8 i 5 . angegeben , von deren rechtlichem Wer-
the weiter unten gesprochen werden soll.
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gerade nach feinem simpeln deutlichen Wort»
verstände nehmen , •— oder authentische Inter¬

pretationen verlangen , welche aber bis jetzt wenig¬
stens noch nicht epistiren . Denn daß hierher auch
nicht auf die entfernteste Weise die verschiedenen

sogenannten Ministerialerlasse gehören , woraus sich,
die Juden so viel zu gut wissen , dies steht die juri¬
stische Beurtheilungskrgft yon selbst ein . Bekannt¬
lich ist Niemand zu authentischen Interpretationen

berechtigt , als der Gesetzgeber selbst , und dieser
war - der Hohe Congreß zu Wien nomine col-

lectivo -, keineswegs aber ein einzelner Mini¬
ster ; ein solcher kann daher auch juristisch unmög?
lich authentische Interpretationen geben , es sey
denn , daß er hierzu besondere Vollmacht habe , die
indeß bei keinem der von den Inden producirten

Schreiben vorliegt , Die - Juden verletzen daher auf
eine höchst empörende Weise die Ehrfurcht , welche
den beiden Durchlauchtigsten .Verfassern jener
Schreiben gebührt , wenn sie dieselben mit dem Na¬
men und der Wirkung authentischer Interpretatio¬

nen zu belegen sich unterstehen , indem , daraus die.
unziemliche Ccnsequenz folgen müßte , daß diese
beiden Durchlauchtigsten Verfasser sich aus eigener
Machtvollkommenheit das Recht usurpirt hatten , ej«
nem Bundesstaate , der so gut selbstständig und unab¬

hängig ist, als die Staaten , deren Diener dieselben
sind, Gesetze vorzuschreiben , und so gleichsam m den

Wirkungskreis des Hohen Cougreffes selbsten eirizu --
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greifen . Vielmehr sind jene Erlasse als bloße Privat«

/ rescripte zu betrachten / welche durch unwahre , un¬
richtige und actenwidrige Angaben und Jmplora-
tionen der Juden erschlichen sind, und durch bte

richtige , actcnmäßige Darstellung der Verhält¬
nisse * ) von selbsten ganz wirkungslos werden.

Selbst chas sogenannte Allerhöchste Erkenntniß

st. cl. Wien 9. Juni i8i5 . steht mit ihnen in glei¬

cher Kathegorie , indem es schon aus dem einzigen
Ilmstande , weil der freien Stadt Frankfurt , als
der Gegenparthey , kein rechtliches Gehör gestattet,
und dieses sogenannte Erkenntniß derselben gar

nicht einmal mitgetheilt wurde , eine unheilbare
Nichtigkeit in sich enhält.

Mehr günstigen Schein möchte die sogenannte
Selbstständigkeitsacte der freien Stadt Frankfurt
vom 9. Juni i8x5 , wie die Juden listiger Weise
dieses Schreiben nennen , für dieselben haben,

welche die Erhaltung wohlerworbener Rechte jeder

Klaffe von Einwohner anempfiehlt , damit jede zu-
rückwirkende Maasregel vermieden werde. Wenn
man aber bedenkt , daß diese Acte nur ein Notifi-
cations - und Begleitungsschrciben , ein releron»
eines relati , nämlich des Art . 46 . , ist , so ist es

*) Lex 7 C0 d. de precibus imper . o f-
fer . (I. 19.) llescripta contra jus elicita,
aB omnibus judicibus ' refutari praecipi-
ruus. —
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klar , daß sie natürlich rechtlich nichts mehr oder

weniger gesetzlich bestimmen konnte , als der Art . 46.

selbst bestimmt hatte , unddaß mithin jeneAusdrücke

mehr bloße gute Ermahnungen und Hinweisung ans

das sind, was sich eigentlich von selbst verstanden hätte.

Aus dem bisherigen geht klar und unbezweifelt

hervor , daß nach Art . 46 . die Juden nicht nur kei¬

ne Gleichheit der Rechte , und folglich auch keine

Bürgerrechte in Anspruch nehmen können , sondern

daß ihnen sogar diese Rechtsgleichheit mit den übri¬

gen Einwohnern , wenn sie ihnen auch wirklich

früherhin unter dem Eroßherzoge gesetzlich zugestan¬

den hätte , nun gesetzlich gänzlich genommen ist,

und daß die freie î tadt Frankfurt selbst gegen
den Art . 46 . handelte , wenn sie den Juden gleiche

Rechte gestattete . Zugleich geht aber auS dem Bis¬

herigen die frivole und dummdreuste Jnconsequenz

der Juden hervor , welche die Stadt Frankfurt ei¬

ner Kränkung nnd Verletzung ihrer Rechte beschul¬

digen , während doch nicht diese Stadt , sondern der

Hohe Cengreß selbsten die Verhältnisse der Juden

also geordnet hat.

Aber wie , könnte man fragen , war den Hohe

Congreß zu Wien berechtigt , den Juden die , nach

ihrer Darstellung , durch so höchst oneröse Relur-

tionsverträqe erworbenen , durch die Gesetze und

Patente des vormaligen Grcßherzogs - gesicherten

und ausgesprochenen Bürgerrechte aufzuheben?

' \ • '
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Vorerst noch davon abgesehen , ob diese soge¬
nannten Bürgerrechte wirklich durch oneröse Relui-
tionsverträge erworben , oder überhaupt wohlerwor¬
ben genannt werden können , so leidet es kernen
Zweifel , daß da , wo es auf Bestimmung politi¬
scher und staatsrechtlicher , die Gefammtheit einer
Nation betreffender Anordnungen ankommt , oder
da , wo das Interesse der Gefammtheit gegen das
einer einzelnen Masse zur Sprache kommt , Rechte
der letzteren , oder überhaupt Rechtebes Einzelnen
gekrankt oder beschränkt werden können , wenn man
auch im allgemeinen den Satz zugeben wollte , daß
die Staats - und Völkerpolitik Rechte und Verbind¬
lichkeiten kenne, so wie sie in privatrechtlichen Ver¬
hältnissen statt finden , und vor Civiljustizämtern
entschieden werden müssen.

Als Napoleon zu Paris am 12 . July 1806
mit Einem Federstriche das alte , ehrwürdige , hei¬
lige deutsche Reich zernichtete , und dafür den Rhein¬
bund stiftete , da stürtzte so Vieles , so Manches,
was Jahrhunderte lang in unantastbarer Festigkeit
durch Gesetze, Verträge und Rechte gesichert war,
da verlohr auch Frankfurt seine uralten Rechte und
Privilegien , und ward , vormals frei und unab¬
hängig , nun unter den Scepter eines Regenten ge¬
beugt , dem es früherhin staatsrechtlich selbststän¬
dig zur Seite stand . Diese ganze Verfahrungs-
weisr wurde von allen Continentalmächten Europa ' s
als gesetzlich anerkannt , und Niemand mag wohl
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mit mehr Zufriedenheit von dieser Legalität da¬

mals überzeugt gewesen scyn , als die Juden . So

gut aber die damalige der Stadt Frankfurt von

aussen aufgedrungene , sie in allen Rechten und

Privilegien beschränkende Verfassung als legal an¬

erkannt wurde , eben so gut , und noch vielmehr

(aus leicht zu erachtenden Gründen !) muß die jetzige

Verfassung , wie sie der Art . 46 bestimmt , als recht¬

mäßig betrachtet werden , da auch dieserArtikel seine

Existenz den Verträgen , der Uebereinkunft und An¬

erkennung aller Europäischen Mächte verdankt , und

die Juden sogar selbst dessen verbindende Kraft schon

dadurch anerkennen , daß sie sich dem Ausspruche

der Hohen Bundesversammlung , welche dieser Ar¬
tikel als richterliche Behörde für Frankfurter Con¬

stitutionsangelegenheiten bestimmt , unterwerfen.

Ist es nach Art . 46 . der Congreßacte unbezwei«

fett , daß die Frankfurter Juden rechtlich keine An¬

sprüche auf daS hiesige Bürgerrecht oder eine Rechts¬

gleichheit mit den verschiedenen christlichen Confes-

sionsverwandten machen können , so wird dies eben

so deutlich , wenn man den Art . 16 . der Deutschen
Bundesacte etwas näher betrachtet.

Hierin werden die Bekenner der verschiedenen

christlichen Religionspartheyen ausdrücklich den Be¬

kenner » des jüdischen Glaubens entgegengestellt;

ersteren wird völlige Rechtsgleichheit in dem Genüße

aller bürgerlichen und politischen Rechte zugesichcrt,

in Hinsicht der letzteren aber soll die Hohe Buudes-

SSSJSSnSn ■yv̂ oabimsemj
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Versammlung erst noch in Berathung ziehen , wie
auf eine möglichst übereinstimmende Weise die bür¬
gerliche Verbesserung  derselben zu bewirken
sey , und wie insonderheit denselben der Genuß der
bürgerlichen Rechte gegen die Uebernahme aller Bür¬
geroflickten in den Bundesstaaten verschafft  und
gesickert werden könne . —

Bewundern muß man die aus diesem Artikel

hervorleuchtende weise Umsicht und politische Klug¬
heit . Der Hohe Congreß sah nur zu wohl ein,
wie sehr die Gesammtheit allen in Deutsckland woh¬
nenden Juden einer allgemeinen Verbesserung be¬
dürfe , wie sehr vorerst die jüdische Intoleranz , der
jüdische Nationaldünkel , der Juden tiefe morali¬
sche Verderbtheit , ihr allesaussaugender Wucher
und Schacher u . dgl . m . nach und nach aufhören
müsse , ehe sie wirklich zum Genüße aller bürger¬
lichen Rechte befähiget seyo , und wahrhaft alle

Pflichten tadelloser Staatsbürger erfüllen könne » ,
und daß es für Deutschland das größte Verderben
seyn würde , ein Volk , das in Jahrtausenden seine
schroffen Eigenheiten , Jrrthümer und Vorurtheile
nicht ablegen konnte , ein Volk ) das so wohl in
bürgerlicker , als politischer , sittlicher und religiö¬
ser Rücksickt auf einem Standpunkt steht , der von
jeher so ziemlich übereinstimmend und richtig beur-
theilt wurde , und worüber besonders in den neu¬
sten Zeiten Rü hs und Fries,  weniges abgerech¬
net , so wahr und treffend geredet haben , ein sol-

l
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ches Volk geradezu zu deutschen Bürgern zu ma¬
chen , und uns dessen einzelne Glieder alS Brüder

aufdrängen zu wollen.

Bis dahin,  alsoblos provisorisch,  bis dieser
Zweck einer allgemeinen Verbesserung der Juden

erreicht ist , heißt es im Art . 16 . der Deutschen

Bundesacte ferner — sollen ihnen die von * ) den

einzelnen Bundesstaaten bereits  eingeräumten
Rechte erhalten werden.

Natürlich kommt es hierbei auf Untersuchung
der Fragen an , ob die Juden bereits wirklich von

den einzelnen Staaten Rechte einqeräumt erhalten
haben , welche Staaten dieses gethan , und von wel¬

cher Beschaffenheit diese Rechte seyen ? Auf diese
Punkte speciell einzugehen , liegt jedoch ausserdem
Zwecke dieser Schrift , nur soviel muß bemerkt wer¬

den , daß obige provisorische  Bestiminung des
Art . 16 . der Deutschen Bundesacte in allen den

ebengenannten Punkten bei Frankfurt keine
Anwendung finden kann,  indem Frankfurt

den hiesigen Juden seit dem 14 . December i 8 i 3 ,
wo bekanntlich nach einer gnädigsten Verfügung der

*) Die wegen des Ausdrucks „von"  bei der End¬
redaction der Deutschen Bundesacte gepfloge¬
nen Discussioncn sind zu bekannt , als daß hier
mehr als nur darauf hingedeutct zu werden
brauchte . Vergl . die Schrift : „ Die Jude » in
Lübeck. Frankfurt a . M . bei den Gebrüdern
Wilmans 1816 . " Seite 24 — 3o.

I



Allerhöchsten alliirten Monarchen die großherzog»
' liche Regierung aufhörte , und die Stadt in ihre

eigene städtische vormalige Verfassung
wenigstens provisorisch zurücktrat , nicht nur keine
Rechte einräumte , sondern das Hohe Eeneralgou-
vernement auch unterm 16 . Januar 1814 aus¬
drücklich verordnete , der Coder Napoleon — samt
allen in Beziehung auf diese französische Gesetzge¬
bung seit ihrer Einführung erschienenen und damit

zusammenhängenden Verordnungen , Vorschriften
und Decreten seyen mit dem 1. Februar 1814 in
den großherzoglich Frankfurtischen Landen und Ge-
bietstheilen ausser Kraft , Gültigkeit und Wirkung
gesetzt , und von diesem benannten Zeitpunkte an
erhielten die ehemaligen , vor Einführung desCodex
Napoleon , in jedem einzelnen Landestheile in Gül¬
tigkeit und Gebrauch gewesenen alten Rechte , Ver¬
ordnungen , Vorschriften , Gewohnheiten und Ver-
fahrungsnormen wiederum ihre vormalig » ver¬
bindliche Kraft und Gültigkeit — durch welche
Verordnung des Hohen Generalgouvernements eo

. ipso schon damals alle jene Rechte , welche die Ju»
den gegenwärtig in Anspruch nehmen , aufgehoben ,
wurden , und gegen welche Frankfurt überdies noch '
zu allem Ueberfluße zu Wien unterm 1. Juny i 8 i 5

, ( im 6ten Conferenz - Protokoll . Anlage . 5.) feier¬
lichst protestirte.

Freilich behaupten die Juden , Frankfurt hätte
weder damals , noch später ihnen auch nur im Äkin-



besten ihre wohlerworbenen Rechte entziehen kon«
nen , unddeduciren dies in der obengenannten Denk¬

schrift ohngefähr auf folgende Weise.
Von jeher seyen sie blos kaiserlicher Majestät,

und keineswegs hiesiger Stadt unterworfen gewesen,
und hätten nuriwersterer allein ihren Schutzherrnzit
verehren gehabt . Als solcher habe ihnen auch der Kai¬
ser 1616 durch seine Commissarien die bekannte
Stätigkeit errichten lassen , und sich darin ausdrück¬
lich Vorbehalten , dieselbe nach Gutdünken zu meh¬
ren oder zu mindern . Als rechtmäßiger Nachfol¬
ger des Kaisers müsse , der Rheinischen Bundesacte
vom 12 . July 1806 gemäß , der Fürst Primas be¬
trachtet werden , welcher voller Eigenthümer und
Souverän der Stadt Frankfurt geworden , und als
solcher nicht nur 1807 die neue Stätigkeit gegeben,
sondern auch durch das Organisationspatent vom 16.
August 1810 § . 11 . i 3 . völlige Gleichheit vor dem
Gesetze und gleiche Rechte aller Religionen verord¬
net , und zur Realisirung dieses Grundsatzes vorerst
durch die Verordnung vom 7 . Febrgar 1811 ein«

j Ablösung aller von den Juden herkömmlich zu be-
i zahlenden Lasten , welche bekanntlich nach der Stä¬

tigkeit von 1807 in ein jährliches Ayersionale oder
\ eine sogenannte Conceffionssumme von 22000 st.
\ verwandelt worden seyen , anbefvhlen , welche Ablö¬

sung denn auch alsbald theils durch eine baare Zah¬
lung von i 5 o,000 fl., theils durch disponibele Obli-

gationen mit Coupons auf den Inhaber , in zwanzig-

xhe *s5SSS2



sachemWerthefürdie Summevon 440,000ff . gesche¬

hen , worauf denn die Juden in Beziehung auf jenes

frühere Organisationspatent vom »6 . August 1810

«nd Kraft einer staatsrechtlich nothwendigen un¬

mittelbaren Folge jenes höchst onerösen Reluitions«

Vertrags grundgesetzlich in die völlige Gleichheit und

den vollen Genuß aller Bürgerrechte getreten seyen,

wie dies daö Großherzvgliche Patent vom 28 . Dec.

1811 » ) deutlich und bestimmt ausspreche ; nichts

fey aber rechtlich natürlicher , als daß der nachfol¬

gende Regent , welcher sich in der moralischen Per¬

son des Senats darstelle , die Gesetze und Vertrage des

vorhergehenden achten müsse , und die durch dieselben

erworbenen jura quaesita nicht im Mindesten anta¬
sten dürfe , folglich hätte der Senat auch nicht den

Besitzstand , wie er vor dem 14 . December i 8 i 3
gewesen , verrücken können , und die nach dem Art . 16.
der Deutschen Bundesacte provisorisch erhalten wer¬

den sollenden Rechte müßten nach jenem Besitzstän¬

de beurtheilt werden , vermöge dessen die Juden

gleiche Bürgerrechte gehabt hätten.

Unmöglich kann diese von den Juden aufgestell-

*) ES ist sonderbar , daß dieses Patent nie wirklich
publicirt wurde , sondern erst durch obige Denk¬
schrift im Publico erscheint . Der Großherzog
begnügte sich , nur eine kurze Anzeige die¬
ser Bürgerrechtsertheilung  unter dem¬
selben dato bekannt machen zu lassen . — Siehe
Regierungsblatt 1t Band pag . 609.
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te Deduktion hier bis auf das Kleinste geprüft und

widerlegt werde » / da sie beinahe so viele Jrrthü«

mer und Falschheiten / als Worte enthält ; nur ein¬

zelne Momente sollen daher hervorgehoben werden.

Abgesehen nämlich davon , daß bekanntlich seit

1849 durch Kaiser Karl IV . die hiesigen Juden der

Stadt gegen baar gezahlte , damals sehr bedeutende

Summen verpfändet , *) und späterhin sogar mit

Haab undGutaufKindund Kmdeskind titulo » ne-

roso der Stadt unumschränktes Eigenthum wur-

den , abgesehen davon , daß factische Anmaßungen

späterer Kaiser an diesen . wohlerworbenen Eigen¬
thums Befugnissen der Stadt rechtlich nichts än-

dern konnten , besonders , nachdem der Westphäli-

sche Friede die Kaiserliche Machtauch in Beziehung
auf die Reichsstädte so sehr beschränkt hatte , **) —.

abgesehen davon , daß auch selbst der Großherzog,
obwohl voller Souverän , dennoch diese , durch spe»

cielle Vertrage und oneröse Rechtstitel erworbenen

Privateigenthums - und Communal - Rechte , oder
wenigstens die varauS herfließenden pecuniären Ein¬

nahmen , wenn man das an den Kaiser jährlich mit

Z600 fl. zu zahlende Schutzgeld abrechnet , der Stadt

nicht eigenmächtig entziehen konnte , wi « er dies so»

*) Senckenberg Selecta jur. et hist . tom.
I. pag. 634. Sqq.

** ) Gönner  Deutsches Staatsrecht . § . 261.
J. P. O. act. VIII. 4.

I
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gar selbst im Eingang , der obenangeführten Verord¬
nung vom 7 . Februar 1811 sagte, . nämlich : „ denGe-
„meinheiten in wohlerworbenen Rechten und Geld«
„einnahmen keinen Nachtheil zu verursachen " —
abgesehen davon < ob es staatsrechtlich klug und kon¬
sequent war , einer ganzen Masse von Juden , wel¬
che derselbe Fürst nach seiner eigenen wiederholten
Erklärung stets für unfähig zum vollen Genüsse deS
Bürgerrechts gehalten hatte , dasselbe dennach in
Gemäßheit eines , aus den französischen und west-
phälischen Kabinetten entlehnten Staatsgrundge¬
setzes zu crtheilen , und zu derselben Zeit eine bedeu-
tendeAnzahl christlicherEinwohner in ihrer bis¬
herigen bürgerlichen und politischen Beschränktheit
als Beysassen zu belassen , — abgesehen davon , daß
die fragliche Reluitionssumme gar nicht zum Nutzen
der Stadt , sondern zur Auslösung der von Kaiser
Napoleon reservirten , außerhalb des städtischen Ge¬
biets gelegenen Krondomänen , und zu Geschenken
an einzelne Minister , einige Herrn und Damen u.
dgl . m . verwendet wurden , und , wenn die ? auch
geschehen , doch aus dem Umstand eine Nullität
deS ContrartS folgen müßte , weil nach Art , 2 . des

Reichsdeputations -SchlusseS von i 8 o 3 die Ablösung

jährlicher Renten zu 2 xfz  Procent bestimmt ist,
bei den Juden aber diese Renten zu 5 Procent ge¬
rechnet wurden , folglich eine laesio enormis ob¬
waltet , — abgesehen von allen diesen Punkten , wel¬
che sich von selbst zum Nachtheile der Juden erledige » ,
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so würde fcf' on aus dein einzigen Grunde die von

denselben behauptete Verpflichtung der Stadt

Frankfurt , sie in dem durch Art . 16 , der Deutschen

Bundesacre angeblich bedingten früher » Besitzstän¬

de , wie er vor dem 14 . December i 8 i 3 war , be¬

lasten zu müsse » , von selbstcn aufhören , weil die

Stadt , als rechtmäßiger Nachfolger des Großher¬

zogs , nie zu dessen jüdischen Bürgerrechtsconcessio --

nen einwilligte / waS aber auf jeden Fall erforder¬

lich gewesen , wäre , da der Großherzog in dem Ör-

ganisationspatente vom 16 , August 1810 § . 46 . die¬

se Genehmigung und Prüfung seines Nachfolgers

sich ausdrücklich vorbehielt.

Am entscheidendsten sprechen aber gegen ybige

jüdische Behauptung und Dednction folgende recht¬

liche Gründe.

Die Bezahlung der 440,000 fl. , .*) welcher die

Juden gar zu gerne den Stempel einer oneroseir

Erwerbsart des Bürgerrechts aufdrücken möchten,

konnte rechtlich , und sollte sogar ' nach der eigenen

Erklärung des vormaligen Großherzogs ( Verord¬

nung vom 7 . Febr . *811 . ) weiter nichts seyn , alS

die Abkaufung einer Verbindlichkeit,

auf welche die Stadt Frankfurt als  sol¬

che ein jns czuaesitnin hatte,  und diese

*) Baar  wurden die 440,000 ff. ohnehin nicht
bezahlt . Schon am 9 . December i 8 i 3  traf daS
Hohe General - Gouvernement hiergegen die nö-
thigen MaaSregeln.

«
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Verbindlichkeit erkannten die Juden selbst durch daS
Factum der Ablösung an ; » ur die höchste logische
nnd juristische Inkonsequenz aber , oder die unver¬
schämteste Rabulistercy könnte die Behauptung a» f-
stellen , daß durch die Prästation eines Äquivalents
für die obengenannte Verbindlichkeit zugleich
ein Aequivalent für daS sogenannte jüdische Bür»
gerrecht geleistet oder gar ein oneröser Erwerbungs¬
vertrag desselben abgeschlossen worden sey . Die Er¬
werbung des sogenannten Bürgerrechts selbst verdan¬
ken vielmehr die Juden der ganz nach französischen
Instituten gebildeten , reinen legislativen
Willkühr  des Großherzogs . *)

Daß aber bloße Gesetze kein jus quaesxtum,
kein wohlerworbenes 5Red) t geben , sondern daß
hierzu noch ein specieller Erwerbstitel  ne¬
ben dem Gesetze erfordert werde , diese juristische
Wahrheit ist viel zu bekannt , als daß sie einer
weitern Ausführung bedürfte . Die Rechte der
Juden ließen sich demnach nur dann , wenn auch
nicht wohlerworben , doch wenigstens titxxla onc.
roso erworben nennen , wenn sie die gesetzlichen
Einzugsgelder 'mit 5  Procent , welche jeder » eu
«intretende Bürger auch zu jenerZeit entrichten muß¬
te , bezahlt hätten , was aber bekanntlich nicht geschah.

* ) Vergl . N . Rh . Merkur  18x6 . i2tes Stück.
Dr . L. v. Dresch  Betrachtungen über die An¬
sprüche der Juden guf das Bürgerrechr rc. Tü¬
bingen 1816 . Seite 16 — 21.



Eben so natürlich ist es aber auch , fcaf? Befh-tjetji

de Gesetze durch denselben Regenten sowohl , als

durch dessen Nachfolger aufgehoben , modificcrt , oder

verändert werden könne » . *)

Diesen Grundsatz geben die Juden theils selbst

dadurch zu, daß sie das Verfahren des Großherzogs,

welcher nicht nur die ganze vormalige Frankfurter

Verfassung , samt allen früheren Gesetzen und Ver¬

ordnungen , sondern sogar auch viele jui ’a rjuaesita

eigenmächtig aufhob , als legal und rechtmäßig be¬

trachtet wissen wollen — theils liegt er schon in der

Natur der Sache , indem sich positive Gesetze nach den

augenblicklichen Bedürfnissen der Regierten modifici-

rcn müssen , und nur die reinen Moralgesetze ewig und

unwandelbar sind. Diese Unwandelbarkeit abercher

menschlichen , namentlich bei solchen Gesetzen , for¬

dern , welche nach des Großherzogs eigenem Ge¬

ständnisse vorsätzlich ganz nach französischem Geiste

gemodelt , und beinahe wörtlich aus dem Napoleoni-

schen Frankreich entlehnt sind , und so sehr dem Deut¬

schen Charakter , vaterländischen Sitten und alther¬

kömmlichen wohlerprobten Normen widerstreiten,

daS hieße freveln . Es wäre zugleich ein Hohn gegen

unsere Hochgeprießenen , Großmürhigcn Befreyer,

*) Hugo Grotius de J> B. ac P . I,ib . II.
cap . XIV . H. IX. — es legibus nemini jus
adversus Regem nascitur : ideo si eas
vocel nemini facit iiijuriaiu.
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wenn wir noch den Gesetzen eines Mannes huldigen
wollten , den sie selbst alS ein unheilbringendes Un-
gethüm auS aller menschlichen Gesellschaft weit
verbannten.

Aber auch selbst zugegeben , daß dieses Fortbe¬
stehen der von dem Grvßherzoge gegebenen Gesetz-
denkbar , ausführbar und zu rechtfertigen wäre , s»
wurde dennoch auch hieraus für den Besitzstand der
den Juden im Art . 16 . der Deutschen Bundesacte
provisorisch zugesicherten Rechte , so wenig etwas
Günstiges zu deduciren seyn , als aus dem bisher
Gesagten . Denn auS jenem ursprünglichen Ge»
sehe , dem Organisationspatente vom 16 . August
i8jo,  welchem die Juden ( in § > 11 . i 3 . ) eigent¬
lich ihre sogenannten Bürgerrechte verdanken , folgt
rechtlich weiter nichts , als «in völsig gleiches
Subjection - Verhältnis;  unrer dem leeren,
hohlen Namen eines Bürgerrechts , keineswegs aber
ein völlig gleiches Frankfurter Bürgerrecht
innerhalb des ganzen damaligen Großherzogthums,
indem der § . 12 . jenes Gesetzes ausdrücklich die be¬
sonderen Verfassungen der Provinzen
und Städte,  und folglich auch das ehemaliges»
privilegirte Frankfurter Bürgerrecht  gänz¬
lich aufhob . Als aber Frankfurt durch die Gnade der
Allerhöchsten alliirten Monarchen am 14 . December
i 8 >3 in seine eigene städtische vormalige
Verfassung wieder zurücktrat , da lebte auch dadurch
co  ipso jenes -durch den Großherzog vernichtete al-



te eigentliche Bürgerrecht bei denen , welchen es
früherhin  zugestanden harte , nämlich bei den
Christlichen  Einwohnern , wiederauf — bei den
Juden konnte es nicht aufleben , weil sie es früherhin
nicht besaßen , sondern bei diesen mußte nux , wenn
man sie in statu quo lassen wollte , das durch das
Großherzogl . Organisationspatent vom 16 . August
rüiogegründete gleiche SubjeetionSyerhäl«

«iß  bleiben und fortdaueren . -i’

Hieraus fließt von selbsten die Nichtigkeit und
Lügenhaftigkeit des füdischen Geschrei ' s über uit '.-
riiiterbrochene Eingriffe und Störungen , und Ver¬
letzungen eines Bürgerrechts , das sie ' doch durch¬
aus nie gehabt  hatten . Selbst die Rathsver-
ordnung vom 8 . Juni 1816 , welche den Juden das
Ankäufen und Micthen von Häusern und Läden
ausserhalb der ihnen angewiesenen Districre in äs¬
ten Quartieren der Stadt verbiethet , ist keineswegs
alseine Besitzstörung , sondern als eine bloße Erin¬
nerung  an die früher über diese Punkte eristirenden
nnd schon mit dem 14 . December i8i3 wieder in
Kraft getretenen Verordnungen zu betrachten , die
aus Nothwehr  gegen die unbesieglicheHartnäckig¬
keit und Arroganz der Juden erneuert werden mußte.

Aus allen diesen bisher entwickelten Rechtswahr-
heitcn und 'Betrachtungen ergiebt sich wohl hinläng¬
lich klar , welchen rechtlichen Werth die
von den Juden in Anspruch genommenen

-M777- 7-.
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bürgerlichen Rechte und Verfassungs-

Verhältnisse haben ! ! !

Zugleich rechtfertigt ftd> aber auch hieraus der

den Juden im Eingänge dieser Schrift gemachte

Vorwurf einer unbegrenzten Anmaßlichkeit , die

Nichts scheut , um zum Zwecke zu gelangen , die sogar

Gesetz , Recht und Gerechtigkeit als Mittel  zur Er¬

reichung desselben gebraucht , und so mit dem den

schnödesten Mißbrauch treibt , was dem Staats¬

bürger am heiligsten seyn soll . — Niederschlagende

Auspicien für die bürgerliche , republicanische Taug¬

lichkeit dieser Juden!

Geht man weiter , und beurtheilt das ganze Ver¬

fahren und Betragen derselben , wie es sich theils

in der obigen Denkschrift , theils durch die übrigen

bisherigen Thatsachen hervorstellt , streng rechtlich,

wie sie es selbsten verlangen , so findet man darin

offenbar das Verbrechen der Calumnie , ja in Be¬

ziehung auf die überall gebrauchten gröblichen inju-

riösen Ausdrücke gegen die freie Stadt Frankfurt

und deren obrigkeitliche Behörden , sogar das Ver¬

brechen der beleidigten Majestät . Von selbsten

drängt sich dabei der Wunsch auf , dass dafür die ge¬

rechte Ahndung nicht ausbleihen möge , u°m für die

Zukunft ähnlichen oder gar stärkeren Vergehungen

vorzubeugen , und den Juden zu zeigen was ihnen

zu thun geziemte und ohlag!

Hatten sie es früher beim Regierungsantritte

des Fürsten Primas nicht unter ihrer Würde gefun-

f Ji
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den , auf bic demüthkgste und niedrigste Weise

demselben die Fuße zu küßen, und um Vermehrung

ihrer Rechte zu betteln , so mußten sie sich auch wohl

späterhin bequemen , die freie Stadt Frankfurt , oder

deren obrigkeitliche Behörden um Beibehaltung

dessen zu bitten , was diese nach bestem Gutdünken

vermöge der aus sie übergegangenen vollen Regie-

rüngS - und legislativen Gewalt ändern , mindern,

mehren oder ganz aufheben konnten . Ertrotzen ließ

sich aber natürlich nichts!

Höchst treffend ist in dieser Hinsicht die Antwort,

welche der Hochverehrte Freiherr von Stein als da¬

maliger Chef des Hohen Generalgouvernements in

einem Schreiben 6 . «1. Frankfurt den 7 . Septem.

1814 den Juden gab , alS sie von ihm Hülfe gegen

den Hochprcißl . Senat begehrten , und den letzter»

sogar in Beziehung auf die iüdische Gemeinde,

Parthei und Richter zugleich in eigener Sache zu

nennen , sich erkühnten.
Die Antwort war nämlich:

„daß er in Betreff des Verhältnisses der israe-

- „ litischen Glaubensgenossen , in der Stadt

„Frankfurt keine Aenderüng -treffen könne,

„sondern sie das Weitere von der Gerechtig-

„k e i t und dem G e m e i n si n n der c 0 n-

„stitutionellen städtischen Behörden

„zu gewärtigen hätten . "

Erwarten läßt es sich mit fester Ueberzeugung

von der Gerechtigkeit der Hohen Bundespersamm-



lung , daß in rechtlicher Hinsicht  der auf
obige Denkschrift der Juden erfolgende Endbescheid
ohngefähr deS nämlichen Inhalts  seyn werde
— erwarten läßt es sich aber auch mit derselben Ue-
berzeugung von der Gerechtigkeit und Weisheit deS
Hochpreißl . Senats , daß das , über die Verhältnisse
der hiesigen Juden nach dem Art . 7 . der Constitu-
tionsergänzungsacte nächstens , nach vorgängiger

Deliberation und Sanctionirung deS gesetzgebenden
Körpers , anfzustellcnde Regulativ nicht nur alle
bem Zeitgeiste und der Billigkeit entsprechende An¬
ordnungen enthalten , sondern sich auch in so weit es
thunlich , an die allgemeinen Maasregeln undGrund-
sätze der bürgerlichen Verbesserung der Juden , wel¬
che die Hohe Bundesversammlung in Gemäßheit
des Art . 16 . der deutschen Bnndesacte für den gan¬
zen Deutschen Bundesstaat apfzustellen hat , anschlie¬
ßen , dabei aber auch sorgfältig sowohl darauf Rück¬
sicht nehmen werde , daß Frankfurt ein re pu¬
blic anäscher Staat sey,  wo so vieles und fast
les auf den Gemeinssnn des einzelnen Bürgers an¬
kommt , wo daher in Hinsicht auf die sich noch stets
in fremder Nationalität isolirenden und dem ge-
Vieinen Wesen egoistisch gegenüberstehenden Juden
nicht ganz dieselben Bestimmungen eintreten kön¬
nen , wie in einem Monarchischen Staate , in wel¬

chem die Macht und der kräftige Alleinwille des
Souveräns alles leitet und lenkt, — als auch darauf,
daß Frankfurt ein Handelsftaat  sey , wo Vic-
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es speziell nach den hier eintretenden Handelsver¬

hältnissen berechnet werden müsse , da von jeher ge¬

rade in Hinsicht des Handels die Juden kaum zu zü¬

geln waren , wie dies aus der großen Menge der

deßhalb erschienenen Gesetze und Verordnungen er¬

hellt.

!,
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